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A. Evangelische Kirche in Deutschland

Nr. 35* – Gesetzesvertretende
Verordnung des Rates der

Evangelischen Kirche in Deutschland
zur Änderung des EKD-Datenschutz-

gesetzes und dienstrechtlicher
Regelungen zum Zwecke der
institutionellen Aufarbeitung

sexualisierter Gewalt
(Aufarbeitungsverordnung – AVO).

Vom 24. Juni 2021.
Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland hat
mit Zustimmung der Kirchenkonferenz aufgrund des
Artikels 29 Absatz 2 in Verbindung mit den Artikeln
10 Absatz 1, 10 Absatz 2 Buchstabe a und 10a Absatz
1 der Grundordnung der Evangelischen Kirche in
Deutschland die folgende Verordnung beschlossen:

Artikel 1
1. Änderung des EKD-Datenschutzgesetzes

Das Kirchengesetz über den Datenschutz der Evange-
lischen Kirche in Deutschland (EKD-Datenschutzge-
setz – DSG-EKD) vom 15. November 2017 (ABl.
EKD S. 353, 2018 S. 35, S. 215) wird wie folgt geän-
dert:
1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu

§ 50 folgende Angabe eingefügt:
„§ 50a Verarbeitung personenbezogener Daten zur
institutionellen Aufarbeitung sexualisierter Ge-
walt“.

2. § 4 wird wie folgt geändert:
In Nummer 21 wird der Punkt am Ende durch ein
Semikolon ersetzt und folgende Nummer ange-
fügt:
„22. institutionelle Aufarbeitung sexualisierter Ge-
walt“ jede systematische, nicht auf den Einzelfall
bezogene Untersuchung von Vorkommnissen se-
xualisierter Gewalt, insbesondere betreffend deren
Ursachen, Rahmenbedingungen und Folgen."

3. § 7 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 9 wird das Wort „oder“ am Ende

durch ein Semikolon ersetzt.
b) In Nummer 10 wird der Punkt am Ende durch

das Wort „oder“ ersetzt.
c) Folgende Nummer 11 wird angefügt:

„11. sie zur institutionellen Aufarbeitung se-
xualisierter Gewalt gemäß § 50a erforderlich
ist.“

4. § 13 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 9 wird das Wort „oder“ am Ende

durch ein Semikolon ersetzt.
b) In Nummer 10 wird der Punkt am Ende durch

das Wort „oder“ ersetzt.
c) Folgende Nummer 11 wird angefügt:

„11. die Verarbeitung für Zwecke der institu-
tionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt
gemäß § 50a erforderlich ist und die Interes-
sen der betroffenen Person durch angemesse-
ne Maßnahmen gewahrt sind.“

5. § 49 Absatz 4 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 3 wird das Wort „oder“ durch ein

Semikolon ersetzt.
b) In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch

das Wort „oder“ ersetzt.
c) Folgende Nummer 5 wird angefügt:

„5. die Offenlegung zur institutionellen Auf-
arbeitung sexualisierter Gewalt gemäß § 50a
erforderlich ist.“

6. Nach § 50 wird folgender § 50a eingefügt:
„§ 50a

Verarbeitung personenbezogener Daten
zur institutionellen Aufarbeitung sexualisierter

Gewalt
(1) An der institutionellen Aufarbeitung sexuali-
sierter Gewalt besteht ein überragendes kirchliches
Interesse. Personenbezogene Daten dürfen zum
Zwecke der institutionellen Aufarbeitung sexuali-
sierter Gewalt verarbeitet werden.
(2) Ihre Offenlegung ist ohne Einwilligung der Be-
troffenen im Sinne dieses Kirchengesetzes durch
die Bereitstellung von Unterlagen, die Informatio-
nen über Vorgänge sexualisierter Gewalt enthalten
oder von denen dieses aufgrund tatsächlicher An-
haltspunkte anzunehmen ist, zum Zwecke der in-
stitutionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt
gegenüber Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern oder von der zuständigen kirchlichen
Stelle Beauftragten zulässig,
1. wenn die Datenempfangenden ein Daten-

schutzkonzept vorlegen, das den Anforderun-
gen dieses Kirchengesetzes entspricht und

2. sie auf das Datengeheimnis gemäß § 26 und
darauf verpflichtet wurden, die Daten aus-
schließlich für die bestimmten Zwecke zu ver-
arbeiten.

§ 50 Absatz 3 gilt entsprechend.
(3) § 17 Absatz 3 findet keine Anwendung.
(4) Die Veröffentlichung personenbezogener Da-
ten, die für Zwecke der institutionellen Aufarbei-
tung sexualisierter Gewalt offengelegt wurden, ist
nur mit Zustimmung der offenlegenden Stelle zu-
lässig. Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn
1. die Veröffentlichung für die institutionelle

Aufarbeitung sexualisierter Gewalt aufgrund
der Stellung als Person der Zeitgeschichte un-
erlässlich ist oder

2. die betroffene Person in die Veröffentlichung
eingewilligt hat.
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Vor Erteilung der Zustimmung nach Satz 2 Num-
mer 1 ist die betroffene Person anzuhören. Perso-
nenbezogene Daten von Betroffenen sexualisierter
Gewalt werden ausschließlich nach Satz 2 Num-
mer 2 veröffentlicht.
(5) Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land kann durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung der Kirchenkonferenz das Nähere regeln.

Artikel 2
1. Änderung des Pfarrdienstgesetzes der EKD

Das Pfarrdienstgesetz der EKD in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Februar 2021 (ABl. EKD
S. 34), berichtigt am 15. Mai 2021 (ABl. EKD
S. 131), wird wie folgt geändert:
In § 61 Absatz 6 werden die Sätze 5 und 6 aufgehoben.

Artikel 3
1. Änderung des Kirchenbeamtengesetzes

der EKD
Das Kirchenbeamtengesetz der EKD in der Fassung
der Bekanntmachung vom 15. März 2021 (ABl. EKD
S. 70), berichtigt am 15. April 2021 (ABl. EKD
S. 118), wird wie folgt geändert:
In § 16 Absatz 6 werden die Sätze 5 und 6 aufgehoben.

Artikel 4
1. Änderung des Disziplinargesetzes der EKD

Das Disziplinargesetz der EKD in der Fassung der
Bekanntmachung vom 15. Januar 2021 (ABl. EKD
S. 2), berichtigt am 15. Februar 2021 (ABl. EKD
S. 66), wird wie folgt geändert:
1. In § 23 Absatz 5 werden die Sätze 5 und 6 aufge-

hoben.
2. Es werden ersetzt:

a) in § 34 Satz 2 die Wörter „Die Disziplinar-
kammer“ durch die Wörter „Das Disziplinar-
gericht“,

b) in § 57 Absatz 1 Satz 2, § 68 Absatz 1 Satz 2,
§ 68 Absatz 2 Satz 1, § 69 Absatz 1 Satz 1 und
§ 69 Absatz 3 Satz 1 die Wörter „der Diszi-
plinarkammer“ jeweils durch die Wörter
„dem Disziplinargericht“,

c) in § 68 Absatz 1 Satz 1, § 68 Absatz 2 Satz 1,
§ 71 Absätze 2 und 3, § 77 Absatz 2 und § 86
Absatz 4 Satz 3 die Wörter „der Disziplinar-
kammer“ jeweils durch die Wörter „des Dis-
ziplinargerichts“,

d) in § 69 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 die Wör-
ter „die Disziplinarkammer“ jeweils durch die
Wörter „das Disziplinargericht“ und

e) in § 86 Absatz 4 Satz 3 die Wörter „einer ge-
meinsamen Disziplinarkammer“ durch die
Wörter „eines gemeinsamen Disziplinarge-
richts“.

Artikel 5
Inkrafttreten

Diese gesetzesvertretende Verordnung tritt am 1. Juli
2021 in Kraft.
H a n n o v e r, den 24. Juni 2021

Evangelische Kirche in Deutschland
- Kirchenamt -

Dr. A n k e
Präsident

Nr. 36* – Gesetzesvertretende
Verordnung des Rates der EKD zur
1. Änderung des Kirchengesetzes zur

Durchführung der Wahl der Mitglieder
des Rates der Evangelischen Kirche in

Deutschland
(Ratswahlgesetz – RWG-EKD).

Vom 24. Juni 2021.
Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland hat
am 24. Juni 2021 mit Zustimmung der Kirchenkonfe-
renz vom 23. Juni 2021 aufgrund des Artikels 29 Ab-
satz 2 in Verbindung mit Artikel 10 Absatz 2 Buch-
stabe a der Grundordnung der Evangelischen Kirche
in Deutschland die folgende Verordnung beschlossen:

§ 1
Das Ratswahlgesetz vom 9. November 2011 (ABl.
EKD S. 342) wird wie folgt geändert:
1. § 3 wird wie folgt geändert:

Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:
„Wird die Tagung der Synode, bei der der Rat ge-
wählt wird, ausnahmsweise in einer Art durchge-
führt, die die persönliche Versammlung der Syno-
dalen nicht vorsieht, so kann auch die Konstituie-
rung des Rates auf eine andere Art durchgeführt
werden.“

2. § 7 wird wie folgt geändert:
Folgender Absatz 4 wird angefügt:
„(4) Die Wahl kann auch in elektronischer Form
erfolgen. Die Absätze 1 bis 3 geltend entspre-
chend.“

§ 2
Diese Verordnung tritt am 25. Juni 2021 in Kraft.
H a n n o v e r, den 24. Juni 2021

Evangelische Kirche in Deutschland
- Kirchenamt -

Dr. A n k e
Präsident
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Nr. 37* – Gesetzesvertretende
Verordnung des Rates der EKD zur

1. Änderung des Kirchengesetzes über
das Oberrechnungsamt der

Evangelischen Kirche in Deutschland
(Oberrechnungsamtgesetz – ORAG).

Vom 24. Juni 2021.
Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland hat
am 24. Juni 2021 mit Zustimmung der Kirchenkonfe-
renz vom 23. Juni 2021 aufgrund des Artikels 29 Ab-
satz 2 in Verbindung mit Artikel 10 Absatz 2 Buch-
stabe a der Grundordnung der Evangelischen Kirche
in Deutschland die folgende Verordnung beschlossen:

§ 1
Das Oberrechnungsamtgesetz vom 12. November
1993 (ABl. EKD S. 513) wird wie folgt geändert:
1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Der Leiter oder die Leiterin des Ober-
rechnungsamtes soll die Befähigung zum
Richteramt haben. Er oder sie soll in einem
Kirchenbeamtenverhältnis stehen und unter-
steht der Dienstaufsicht des oder der Präses
der Synode der Evangelischen Kirche in
Deutschland.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 2 werden die Wörter „Das Amt“

durch die Wörter „Die Amtsleitung“ er-
setzt.

bb) In Satz 3 werden die Wörter „dieses Am-
tes“ durch die Wörter „der Amtsleitung“
ersetzt.

2. Dem § 3 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:
„Ist der Leiter oder die Leiterin des Oberrech-
nungsamtes nicht in ein Kirchenbeamtenverhältnis
berufen, soll die Vertretung in der Leitung in einem
Kirchenbeamtenverhältnis stehen.“

3. In § 4 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „auf Le-
benszeit“ gestrichen.

§ 2
Diese Verordnung tritt am 25. Juni 2021 in Kraft.
H a n n o v e r, den 24. Juni 2021

Evangelische Kirche in Deutschland
- Kirchenamt -

Dr. A n k e
Präsident

Nr. 38* – Verordnung des Rates der
EKD zur 3. Änderung der

Wahlordnung zum Kirchengesetz über
Mitarbeitervertretungen in der

Evangelischen Kirche in Deutschland.
Vom 24. Juni 2021.

Aufgrund des § 11 Absatz 2 des Mitarbeitervertre-
tungsgesetzes der EKD verordnet der Rat der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland in seiner Sitzung am
24. Juni 2021:

Artikel 1
Die Wahlordnung zum Kirchengesetz über Mitarbei-
tervertretungen in der Evangelischen Kirche in
Deutschland vom 15. Januar 2011 (ABl. EKD S. 2, 33,
304), die zuletzt durch Verordnung vom 9. Oktober
2020 (ABl. EKD S. 218) geändert worden ist, wird wie
folgt geändert:
In § 2 Absatz 1 b) und § 9 Absatz 1 b) wird jeweils der
Wortlaut „bis zum 30. Juni 2021“ durch den Wortlaut
„bis zum 30. April 2022“ ersetzt.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt mit Wirkung zum 1. Juli 2021
in Kraft.
H a n n o v e r, den 24. Juni 2021

Evangelische Kirche in Deutschland
- Kirchenamt -

Dr. A n k e
Präsident

Nr. 39* – Vierte Änderung der
Richtlinien zur Verrechnung der

Kirchenlohnsteueranteile zwischen den
Gliedkirchen der Evangelischen Kirche

in Deutschland.
Vom 24. Juni 2021.

Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland hat
am 24. Juni 2021 mit Zustimmung der Kirchenkonfe-
renz vom 23. Juni 2021 aufgrund des Artikels 9 der
Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land die folgende Änderung beschlossen:

§ 1
Die Richtlinien zur Verrechnung der Kirchenlohn-
steueranteile zwischen den Gliedkirchen der Evange-
lischen Kirche in Deutschland in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24. September 2002 (ABl. EKD
S. 338), zuletzt geändert durch Beschluss vom 19. Juni
2020 (ABl. EKD S. 124) wird wie folgt geändert:
Im Abschnitt „I. Grundzüge des Verrechnungsverfah-
rens“ werden in Nummer 5
a) die Sätze 5 bis 9 neu gefasst bzw. neu eingefügt:
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„Die Amtsdauer des Beirates beträgt fünf Jahre.
Er bleibt bis zur Neuberufung im Amt. Wieder-
berufung ist möglich. Scheidet ein Mitglied aus
dem Gremium aus, ist für den Rest der Amtsdauer
des Beirates eine Ersatzbenennung vorzuneh-
men. Der Beirat wählt aus seiner Mitte einen
Vorsitzenden und einen Vertreter (m/w/d).“

b) Die bisherigen Sätze 8 bis 14 werden zu Sätze 10
bis 16.

§ 2
Die Änderung tritt am 1. Juli 2021 in Kraft.
H a n n o v e r, den 24. Juni 2021

Evangelische Kirche in Deutschland
- Kirchenamt -

Dr. A n k e
Präsident

Nr. 40* – Zweite Änderung der Satzung
des Gutachterausschusses der

Evangelischen Kirche in Deutschland.
Vom 25. Juni 2021.

Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland hat
in seiner Sitzung am 25. Juni 2021 die nachfolgende
Änderung der Satzung des Gutachterausschusses der
Evangelischen Kirche in Deutschland vom 7. Oktober
2011 (ABl. EKD S. 302), zuletzt geändert am 10. Ok-
tober 2015 (ABl. EKD S. 318), beschlossen:

§ 1
Satzungsänderung

Nach § 4 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Die Sitzungen des Gutachterausschusses setzen
grundsätzlich persönliche Teilnahme voraus. Soweit
besondere Umstände und die Erhaltung der Arbeits-
fähigkeit dies erfordern und dafür bei den stimmbe-
rechtigten Mitgliedern die technischen Vorausset-
zungen gegeben sind, kann der Sprecher bzw. die
Sprecherin bestimmen, dass eine Sitzung des Gutach-
terausschusses ausnahmsweise auch durch Zuschal-
tung aller oder einzelner Mitglieder im Wege elektro-
nischer Kommunikation durchgeführt werden kann.“

§ 2
Inkrafttreten

Die Satzungsänderung tritt am 1. Juli 2021 in Kraft.
H a n n o v e r, den 25. Juni 2021

Evangelische Kirche in Deutschland
- Kirchenamt -

Dr. A n k e
Präsident

Nr. 41* – Änderung der Kirchlichen
Verwaltungsvorschriften der EKD zur
Anwendung des Beamtenversorgungs-

gesetzes in Verbindung mit dem
Besoldungs- und Versorgungsgesetz

der EKD (EKD-VwV-BeamtVG).
Vom 29. Juni 2021.

Das Kollegium des Kirchenamtes der Evangelischen
Kirche in Deutschland hat auf Grund des Artikels 31
Absatz 3 der Grundordnung der Evangelischen Kirche
in Deutschland in Verbindung mit § 6 Absatz 2 Buch-
stabe b der Geschäftsordnung für das Kirchenamt der
EKD und § 8 Absatz 1 des Besoldungs- und Versor-
gungsgesetzes der EKD am 29. Juni 2021 die folgende
Änderung der Kirchlichen Verwaltungsvorschrift zur
Anwendung auf öffentlich-rechtliche Dienstverhält-
nisse der EKD beschlossen:
1. In Ziffer I der Kirchlichen Verwaltungsvorschrif-

ten der EKD zur Anwendung des Beamtenversor-
gungsgesetzes in Verbindung mit dem Besol-
dungs- und Versorgungsgesetz der EKD (EKD-
VwV-BeamtVG) vom 1. Oktober 2019 wird die
Angabe „2. Februar 2018 (veröffentlicht am 3. Ap-
ril 2018 im GMBl. S. 98 – nachstehend aktuelle
VwV genannt)“ ersetzt durch die Angabe „11. Fe-
bruar 2021 (veröffentlicht am 5. März 2021 im
GMBl. S. 234 – nachstehend aktuelle VwV ge-
nannt)“.

2. Diese Änderung der Kirchlichen Verwaltungsvor-
schrift tritt am 1. September 2021 in Kraft.

H a n n o v e r, den 29. Juni 2021

Evangelische Kirche in Deutschland
- Kirchenamt -

Dr. A n k e
Präsident

Nr. 42* – Beschluss der
Arbeitsrechtlichen Kommission der

Diakonie Deutschland.
Vom 17. Juni 2021.

Die Arbeitsrechtliche Kommission der Diakonie
Deutschland hat gemäß der Ordnung vom 7. Juni 2001
in der Fassung vom 12. Oktober 2017 in Ihrer Sitzung
am 17. Juni 2021 folgenden Beschluss gefasst:

I.
Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie

Deutschland (AVR.DD)
Die Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie Deutsch-
land (AVR.DD) werden wie folgt geändert:
1. In § 9b Abs. 5 Satz 3 wird der Verweis in der

zweiten Klammer von bisher „§ 9c Abs. 5“ in
„§ 9c Abs. 6“ geändert.

Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland Nr. 7/21   161



2. In der Anmerkung 1 zu § 21a wird der Verweis
„Abs. 11 der Anlage 8“ in „Abs. 11 der Anlage
8 A“ geändert.

3. In den Anmerkungen zur Anlage 1 Abs. 5 wird
das Wort „Teil“ in der Formulierung „der Ent-
geltgruppe 7 Teil A Nr. 2“ gestrichen.

4. In der Anmerkung zu § 28 Absatz 7 wird ganz am
Anfang hinter dem Wort „Gemäß“ der Verweis
„§ 17 Abs. 2 Satz 2 MuSchG“ in „§ 24 Satz 2
MuSchG“ geändert.

5. In § 28a Abs. 1 Satz 2 wird der Verweis auf § 28
Abs. 5 Unterabsatz 2 gestrichen.

6. In der Anlage 7 § 1 Abs. 1 wird hinter „§ 17
Abs. 8 und Abs. 10 Unterabs. 2“ eingefügt:
„AVR“.

7. In der Anlage 7 § 1 Abs. 2 Satz 2 wird hinter „In
den Fällen des“ eingefügt „§ 17“ und hinter „Un-
terabs. 2“ wird eingefügt „AVR“.

8. In der Anlage 7 § 2 Abs. 1 Satz 1 wird hinter § 17
Abs. 8 oder Abs. 10 eingefügt: „AVR“.

9. In der Anlage 7 § 2 Abs. 1 Satz 2 wird hinter § 17
Abs. 10 eingefügt: „AVR“.

10. In der Anlage 7 § 2 Abs. 2 Satz 2 wird hinter § 17
Abs. 10 eingefügt: „AVR“.

11. In der Anlage 8 Teil C wird der Verweis von bis-
her „§ 2 Unterabsatz 1 der Anlage 8 A“ in „Absatz
2 Unterabsatz 1 der Anlage 8 A“ geändert.

12. In der Anmerkung 3 zu Anlage 8 wird der Ver-
weis von bisher „Anlage 8 Abs. 2 Unterabsatz 3“
in „Anlage 8 A Abs. 2 Unterabsatz 3“ geändert.“

13. In der Anlage 8a § 1 Abs. 2 Satz 2 wird die Auf-
zählung von bisher „17-20b“ in „17 bis 20b“ ge-
ändert.

14. In der Anlage 8a § 22 Abs. 2 Satz 4 wird der Ver-
weis von bisher „§ 92 SGB IX“ in „§ 175 SGB
IX“ geändert.

15. In § 35 Abs. 5 wird der Verweis von bisher „§ 168
SGB IX“ in „§ 175 SGB IX“ geändert.

16. In der Anlage 10/I § 1 Abs. 2 Satz 2 wird der
Verweis von bisher „§ 20a Abs. 3 Unterabs. 1
AVR“ in „§ 20a Abs. 3 AVR“ geändert.

17. In der Anlage 10/I § 2 wird der Verweis von bis-
her „§§ 9, 9a bis 9e AVR“ in „§§ 9 bis 9e AVR“
geändert.

18. In der Anlage 10/II § 8 Abs. 1 wird der Verweis
von bisher „§§ 9, 9a bis 9e AVR“ in „§§ 9 bis 9e
AVR“ geändert.

19. In der Anlage 10/III § 14 Abs. 5 Satz 3 wird der
Verweis von bisher „Absatzes 5 Nr. 1“ in „Ab-
satzes 4 Nr. 1“ geändert.

20. In der Anlage 10/V § 7 Abs. 6 Satz 2 wird der
Verweis von bisher „§ 9, § 10 oder § 12“ in „§ 9
oder § 11“ geändert.

21. In der Anlage 10/V § 11 Abs. 2 wird der Verweis
in der Klammer von bisher „§ 8 Abs. 1“ in „§ 7
Abs. 1“ geändert.

22. In der Anlage 12 § 1 Abs. 1 wird hinter „§ 27b“
eingefügt: „AVR“.

23. In der Anmerkung (4) zu § 28 Abs. 10 AVR DD
wird der Verweis „§ 11 Abs. 10 Sätze 3 und 4 der
Anlage 8a“ durch den Verweis „§ 11 Abs. 3 Sätze
3 und 4 der Anlage 8a“ ersetzt.

II.
Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt mit Veröffentlichung des Be-
schlusses in Kraft.
B e r l i n, den 22. Juni 2021

Arbeitsrechtliche Kommission
der Diakonie Deutschland

Andreas S c h n e i d e r
Vorsitzender

B. Zusammenschlüsse von Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland

Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland

Nr. 43* – Verordnung über die
Kirchliche Altersversorgung der EKU

– Außerkraftsetzung in der
Nordkirche.

Vom 1. Juli 2021.
Das Präsidium der Union Evangelischer Kirchen in
der Evangelischen Kirche in Deutschland hat auf sei-
ner Sitzung am 1. Juli 2021 beschlossen:

Das Präsidium der Union Evangelischer Kirchen in
der Evangelischen Kirche in Deutschland (Präsidium)
stellt gemäß Artikel 6 Absatz 5 Satz 3 der Grundord-
nung der Union Evangelischer Kirchen in der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland (GO.UEK) fest:
Die Verordnung über die Kirchliche Altersversorgung
der Evangelischen Kirche der Union vom 27. Novem-
ber 1996 (ABl. EKD 1997 S. 61), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 7. Dezember 2011 (ABl. EKD
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2012 S. 15), wurde mit Wirkung zum 1. November
2020 für den Bereich der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Norddeutschland außer Kraft gesetzt.
Hannover, den 1. Juli 2021

Das Präsidium
der Union Evangelischer Kirchen

in der Evangelischen Kirche in Deutschland
Dr. h.c. Christian S c h a d

C. Aus den Gliedkirchen

––––––––––––––

D. Mitteilungen aus der Ökumene

––––––––––––––

E. Staatliche Gesetze, Anordnungen und Entscheidungen

––––––––––––––

F. Mitteilungen

––––––––––––––
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